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Kindertagespflegeperson (KTPP) erhält Kenntnis von einer Kindeswohlgefährdung (KWG)  
Über Selbstbeobachtung, Info durch das Kind/ein Elternteil /Großeltern/sonstige Bezugsperson 

 1. Beratung zur Abklärung des Verdachtes auf KWG mit der Praxisberatung Kindertagespflege  

Die KTPP erörtert die Situation mit pseudonymisierten Daten der Familie. Sie teilt mit, was wie oft festgestellt/beobachtete 

wurde. Alle Informationen werden zusammengetragen, gemeinsam bewertet und das Ergebnis von der KTPP dokumentiert.  

 

Keine Gefährdung, 

kein Hilfebedarf 
Gewichtige Anhaltspunkte liegen vor 

Beendigung der Fallarbeit 

Eltern sehen die Gefährdung, 
sind bereit und in der Lage Hilfe 

anzunehmen 
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Überprüfung der Wirksamkeit 
der Hilfen  

Die KTPP vereinbart mit den Eltern 
einen Termin zur Überprüfung, ob 

die Hilfen wirksam waren. Gespräch 
mit gemeinsamer Einschätzung. 

ggf. neue /weitere Hilfen  
mit Eltern beraten 

 

Gespräch mit Eltern/Erziehungsbe-
rechtigten (Kind) zur Abklärung 

des Verdachts  
soweit der wirksame Schutz des Kindes 
hierdurch nicht in Frage gestellt wird.  

TN: Eltern, (ggf. Kind), KTPP 

 Schilderung des Sachverhalts durch 
die KTPP 

 Gemeinsame Einschätzung der ge-
wichtigen Anhaltspunkte 

 mögliche Hilfen anbieten  

 Motivieren zur Annahme der angebo-

tenen/empfohlenen Hilfen  

 

Keine Gefährdung, 

aber Hilfebedarf 

Hilfe anbieten 

Eltern sehen keine Ge-
fährdung, sind nicht be-

reit oder in der Lage Hilfe 
anzunehmen oder Hilfe 

reicht nicht aus.  

 

Ergebnis der Beratung 

 

Einschaltung des Sozial-
pädagogischen Dienstes 

des Jugendamtes 
(Mitteilungsbogen nut-

zen) 

 

Ergebnis 

Liegen gewichtige Anhaltspunkte vor, besteht weiterhin ein Verdacht oder hat sich der Verdacht erhärtet, 

dann: 2. Fallberatung zur Abklärung des Verdachtes auf KWG unter Hinzuziehung „einer insoweit erfahrenen 

Fachkraft“ (ieFk). Die Einschaltung erfolgt von der KTPP über die Kinderschutzkoordination (Tel.: 03371-608 3520 oder  
0151 23338420 (di-do) oder E-Mail: h.becker-heinrich@teltow-flaeming.de). 

Beteiligt am Beratungsgespräch sind die KTPP und die ieFk. Die Inhalte der Beratung werden von der KTPP pseydonymi-
siert und dokumentiert. Die Verantwortung für das weitere Handeln liegt bei der KTPP. 

  

 


